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	Bundesapothekerkammer
GB Pharmazie
Postfach 08 04 63
10004 Berlin
	Telefax: 030 / 400 04-213

E-Mail: FBakkreditierung@abda.aponet.de


ANTRAG
auf Akkreditierung einer Fortbildungsmaßnahme durch die

Bundesapothekerkammer im Rahmen des Fortbildungszertifikats
	Veranstalter:
	     

	Postanschrift:
	     

	
	     


Veranstalter ist derjenige, in dessen Namen die Fortbildung durchgeführt wird und der für das Angebot der Fortbildung verantwortlich ist.
	Fortbildungstitel:
	     

	Kurztitel:
	     

	Ort / Zeitschrift + Ausgabe / Link:
	     

	Termin:
	Tag, Uhrzeit, Dauer: 
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 zeitunabhängig 
( Angestrebter Beginn der Akkreditierung: 
	     


	Angestrebte Punktzahl:
	     


	Antragsteller:
	

	Ansprechpartner:
	     

	Firma:
	     

	Postanschrift:
	     

	(falls abweichend von o. g.)
	     

	Telefonnummer:
	     


Deutsches Apothekerhaus

Jägerstraße 49/50

10117 Berlin

Telefon 030 / 400 04-0

Telefax 030 / 400 04-598

E-Mail: bak@abda.aponet.de

http://www.abda.de

	E-Mail-Adresse:
	     


	Wird die Fortbildung finanziell, organisatorisch oder ideell von anderen als dem Veranstalter unterstützt?
Wenn ja, bitte vollständig angeben!
	
 FORMCHECKBOX 
 ja

 FORMCHECKBOX 
 nein 

	     

	     


	Art der Fortbildung:
	 FORMCHECKBOX 
 Seminar, Workshop, Praktikum, Exkursion (Kategorie 1a)

	
	 FORMCHECKBOX 
 Kongress (Kategorie 2)

	
	 FORMCHECKBOX 
 Vortrag mit Diskussion (Kategorie 3)

	
	 FORMCHECKBOX 
 Bearbeitung von Lektionen, z. B. E-Learning, Zeitschrift, DVD,


mit Lernerfolgskontrolle (Kategorie 7)


	Bitte beachten Sie, dass die Bundesapothekerkammer nur für die Akkreditierung von Präsenzveranstaltungen außerhalb Deutschlands zuständig ist. Für die Akkreditierung von Präsenzveranstaltungen innerhalb Deutschlands wenden Sie sich bitte an die Landesapothekerkammer, in deren Kammerbezirk die Veranstaltung stattfindet.


	Zielgruppe:
	 FORMCHECKBOX 
 Apotheker

	
	 FORMCHECKBOX 
 nicht approbiertes pharmazeutisches Personal, 


z. B. PTA, Pharmazieingenieure, Apothekerassistenten

	
	 FORMCHECKBOX 
 Sonstige:      

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     



	Lernerfolgskontrolle/n:
	 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein 

	falls ja, bitte im Folgenden angeben, welches Verfahren für die Lernerfolgskontrolle verwendet wird:

	 FORMCHECKBOX 
 Einsendeschluss:
     
	

	 FORMCHECKBOX 
 Fragenpool 
 FORMCHECKBOX 
 Sonstige (bitte Erläuterung dem Antrag beifügen)

	(Bitte alle Fragen mit korrekten Antworten beifügen.)

	Bitte beachten Sie, dass bei Lernerfolgskontrollen nach dem Multiple-Choice-Prinzip mindestens 10 Fragen gestellt werden müssen (bei Fortbildungen der Kategorie 7 mindestens 10 Fragen pro Fortbildungspunkt).
Wählen Sie die Variante mit Einsendeschluss, dürfen die Veröffentlichung der Lösungen und die Mitteilungen über das Bestehen/Nichtbestehen erst nach diesem Datum erfolgen!

Wählen Sie die Option des Fragenpools, kann die Ergebnismitteilung unmittelbar erfolgen. Hierfür sind jedoch mindestens doppelt so viele Fragen zur Akkreditierung einzureichen und pro Fortbildungspunkt randomisiert 10 Fragen zu stellen.

Abweichende Varianten der Lernerfolgskontrolle sind zulässig, bedürfen aber der Zustimmung der Bundesapothekerkammer. Es ist sicherzustellen, dass die Form der Lernerfolgskontrolle geeignet ist, Betrug durch Weitergabe der Lösungen zu erschweren.


	Referent / Verfasser:

	Vor- und Zuname:
	     

	Beruf / Qualifikation:
	     


	Teilnehmerzahl:
	     
	 FORMCHECKBOX 
 unbegrenzt

	Teilnahmegebühren:
	     
	 FORMCHECKBOX 
 keine


	Handelt es sich bei der Fortbildung um einen 
Aufbaustudiengang oder ein Modul eines solchen?
	 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein


	 FORMCHECKBOX 
 Wiederholungsantrag bei der Bundesapothekerkammer, falls ja: 

	Zuletzt vergebene 
Kennziffer:
	     

	Vergebene Punktzahl:
	     


	 FORMCHECKBOX 
 Akkreditierung oder 
	 FORMCHECKBOX 
 Ablehnung einer Landesapothekerkammer, falls ja:

	Apothekerkammer:
	     

	Akkreditierungsnummer bzw. Ablehnungsgrund:
	     

	Vergebene Punktzahl:
	     


	Ist der Antragssteller umsatzsteuerpflichtig?
	 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein


	Rechnungsanschrift:
	     

	(falls abweichend von der des
	     

	Antragsstellers)
	     


Hinweise

Folgende Unterlagen und Angaben sind für die Bearbeitung Ihres Antrages erforderlich:

Fortbildungsangebote der Kategorie 7
–
die Ausführung/en der Lerneinheit/en bzw. die Präsentation

–
Lernkontrollbögen (mit Einsendeschluss) bzw. Fragenpool mit Angabe der korrekten Antworten 
–
Muster der Teilnahmebescheinigung
Fortbildungsangebote, die nicht zur Kategorie 7 gehören

–
vollständiges Veranstaltungsprogramm aus dem die Inhalte und sämtliche Pausenzeiten hervorgehen
–
bei Online-Vorträgen bzw. -Seminaren: zusätzlich die Präsentation
–
sofern vorhanden: Lernkontrollbögen 
–
Muster der Teilnahmebescheinigung
Weitere Angaben des Antragsstellers:

	     


Erklärung des Antragstellers
Der Antragsteller begehrt von der Bundesapothekerkammer die Akkreditierung oben genannter Maßnahme gemäß der „Richtlinie der Bundesapothekerkammer für die Akkreditierung von Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen des Fortbildungszertifikats“ und den „Leitsätzen zur apothekerlichen Fortbildung – Empfehlungen der Bundesapothekerkammer“. Zu diesem Zweck gibt der Antragsteller folgende Erklärungen ab: 
1.
Alle vom Antragsteller gemachten Angaben sind vollständig und wahrheitsgemäß. Änderungen, die die Akkreditierung betreffen, werden der Bundesapothekerkammer umgehend mitgeteilt.

2.
Die Inhalte der Fortbildungsmaßnahme sind unabhängig von werbenden Interessen und der Zielgruppe angemessen. Form und Inhalt der Fortbildungsmaßnahme werden von einer etwaigen Sponsorentätigkeit nicht beeinflusst.
3.
Der Bundesapothekerkammer wird die Möglichkeit eingeräumt, die Veranstaltung in geeigneter Weise (Teilnahme eines Vertreters der Bundesapothekerkammer, Evaluationsbogen der Bundesapothekerkammer) zu prüfen. 
4.
Der Antragsteller erkennt an, dass die Entscheidung über die Akkreditierung seiner Maßnahme durch die Bundesapothekerkammer kostenpflichtig gemäß § 5 Abs. 1 der „Richtlinie der Bundesapothekerkammer für die Akkreditierung von Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen des Fortbildungszertifikats“ ist. Die Entstehung des Kostenerstattungsanspruchs der Bundesapothekerkammer gegen den Antragsteller ist unabhängig vom Ergebnis der Entscheidung über die beantragte Akkreditierung der Fortbildungsmaßnahme.
5.
Der Antragsteller ist mit der elektronischen Verarbeitung der erhobenen Daten und der Weitergabe an die Apothekerkammern der Länder sowie an andere Heilberufskammern einverstanden.
6.
Falls der Antragssteller nicht der Veranstalter ist, versichert der Antragssteller, dass er im Auftrag und mit Einverständnis des Veranstalters handelt.
Der der Entscheidung über die beantragte Akkreditierung der Fortbildungsmaßnahme zugrundeliegende Vertrag zwischen dem Antragsteller und der Bundesapothekerkammer kommt erst mit Bestätigung des Antragseingangs durch die Bundeapothekerkammer zustande, soweit diese einem Vertragsschluss nicht mit gleicher Erklärung widerspricht.
Die Bundesapothekerkammer prüft den Akkreditierungsantrag des Antragstellers im Hinblick auf die Übereinstimmung mit den Vorgaben der „Richtlinie der Bundesapothekerkammer für die Akkreditierung von Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen des Fortbildungszertifikats“ sowie den „Leitsätzen zur apothekerlichen Fortbildung – Empfehlungen der Bundesapothekerkammer“ in den jeweils aktuellen Fassungen und entscheidet auf dieser Grundlage über die Akkreditierung der Maßnahme. Die Entscheidung wird dem Antragsteller schriftlich mitgeteilt und eine erfolgte Akkreditierung in eine zu diesem Zweck errichtete Datenbank eingetragen, über  die sich die Apothekerkammern der Länder informieren können. Der Kostenerstattungsanspruch der Bundesapothekerkammer wird mit Zugang der schriftlichen Mitteilung über die Akkreditierungsentscheidung fällig.
Der Antrag auf Akkreditierung der Maßnahme ist mindestens vier Wochen vor Beginn der Fortbildungsmaßnahme bei der Bundesapothekerkammer zu stellen, dabei sind das Antragsformular und sämtliche erforderliche Unterlagen vollständig einzureichen. Die Bundesapothekerkammer ist bemüht, binnen vier Wochen nach Antragseingang über diesen zu entscheiden. Auch die vollständige Einreichung der Unterlagen begründet indes keinen Anspruch des Antragstellers auf eine Entscheidung binnen vier Wochen. Etwaige Schadenersatzansprüche des Antragstellers sind ausgeschlossen, soweit der Bundesapothekerkammer nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen.
Der Bundesapothekerkammer bleibt das Recht vorbehalten, die Akkreditierung bei Qualitätsmängeln oder falschen bzw. unvollständigen Angaben zurückzunehmen.

	     
	
	     

	Datum
	
	Unterschrift / Stempel








